
STADT STEINBACH (TAUNUS)

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr. VL-4/2021/XIX

Federführende Abteilung: 1 Hauptamt, Einwohnerservice,
Sicherheit und Ordnung

Sachbearbeiter: Schwengler, Jörg

Datum: 06.04.2021

Beratungsfolge Termin Bemerkungen
Stadtverordnetenversammlung 19.04.2021

Betreff:

Beschlussfassung über die weitere Gültigkeit der bestehenden Geschäftsordnung vom 18.06.2012
(in der Fassung des VI. Nachtrages) der Stadtverordnetenversammlung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass die Geschäftsordnung vom 18.06.2012 in der
Fassung des VI. Nachtrages weiterhin ihre Gültigkeit behält.

Begründung:

Es wird der Stadtverordnetenversammlung empfohlen, den Beschluss zu fassen, dass die bisherige
Geschäftsordnung in der Fassung vom 18.06.2012 (in der Fassung
des VI. Nachtrages) weiter gelten soll.

Es bleibt der Stadtverordnetenversammlung unbenommen, jederzeit eine andere
Geschäftsordnung zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

gez. gez.
Steffen Bonk Sebastian Köhler
Bürgermeister Amtsleiter


	Begründung:
	



